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sam recht auffällig den Herrn zeigte. Die Thüringer brachte er
gegen sich auf, ba er ihnen einen Kirchenzehnten zu Gunsten bes
Erzbischofs von Äcainz, beu er baburch für sich gewinnen wollte,
auferlegte. Zuletzt brach in 6eiben Ländern ein Aufstand aus (1073).
Heinrich, in seiner Harzbnrg belagert, entfloh von bort. Nun erhoben
sich andere ihm feindlich gesinnte Große, und schon war von seiner
Entsetzung die Rede. Doch gelang es ihm, die Sachsen und Thü-
ringer zu beschwichtigen, indem er ihnen in einem Vertrag (l 074) die
Erledigung ihrer Beschwerden und speziell die Niederreißnng der
Burgen versprach. Als aber die Sachsen diese letztere selbst vornah¬
men und dabei so rücksichtslos verfuhren, daß sie u. a. selbst die
Kirche auf der Harzburg und das dortige Erbbegräbnis der Könige
nicht verschonten, da nahm Heinrich dies zum Vorwand, um den
Vertrag zu brechen und die Sachsen mit Krieg zu überziehen. Sr
fand Bundesgenossen an mehreren Fürsten, besonbers aber an ben,
schon damals mächtig aufstrebenden, großen Rheiustadten. Die Sach¬
sen wurden bei Hohenburg an der Unstrut (1075) geschlagen, und nun
mißbrauchte wiederum Heinrich seinen Sieg, ließ die geschleiften Burgen
von neuem aufrichten, hielt viele vornehme Sachsen in langer und
schwerer Haft und zog ihre Güter ein.

Jetzt aber erstand für Heinrich ein neuer, furchtbarer Feind in
der Person des, im Jahre 1073 als Gregor VII. zum Papste er¬
wählten, Hildebrand. Dieser hatte schon als Ratgeber zweier
früherer Päpste die Maßregeln zur Stärkung des Papsttums vorbei¬
reitet, die er als Papst mit größter Strenge und eiserner Konsequenz
durchführte. Unter Nico laus II., während der Minderjährigkeit Hein¬
richs IV. (1059), war, jedenfalls auf Betrieb Hildebrands, durch eine
Synode die Wahl des Papstes der hohen Geistlichkeit zu Rom, den
sogenannten Kardinälen, überwiesen, das Recht der deutschen Könige,
den päpstlichen Stuhl zu besetzen, beinahe zu einer bloßen Forma¬
lität herabgemindert worden. Schon unter Leo IX. waren strenge Er¬
lasse gegen die sogenannte Simonie ergangen, d. H. die Vergebung
geistlicher Stellen für Geld. Gregor VII. dehnte dieses Verbot da¬
hin aus, baß überhaupt geistliche Stellen nicht von Weltlichen ver¬
geben werben, baß insbesondere bie Bischöfe nicht mehr bie sog. In¬
vestier (bie Belehnung mit Ring unb Stab) von beu Königen
empfangen bürsten. Auf einer Kirchenversammlung zu Rom (1075)
warb bies feierlich beschlossen. Nun war allerbings bisher, unb
namentlich auch unter Heinrich IV., vielfach ein schmachvoller Handel
mit Pfründen getrieben worden. Gregor benutzte dies klugerweise für


